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 Veröffentlicht am 22.02.1989

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1968 §1;

FlKonv Art1 AbschnA;

Rechtssatz

Mehrmalige Befragungen über den Aufenthaltsort des aus politischen Gründen ge:üchteten Bruders des Asylwerbers

können nicht als gegen den Asylwerber selbst gesetzte Verfolgungsakte angesehen werden, die eine wohlbegründete

Furcht vor Verfolgung iSd FlKonv bescheinigen könnten.
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